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Amtlicher Teil

Betauntmachungen des Landrats

Oels , den« 2«3. Januar 1935.

Sachregifter zum Kreisblatt 1934.

Den Herren Amtsvorstehern gehen in den nächsten Tagen die
Sachregister für 1934 zu. Jch ersuche, dieselben an die Be-
zieher ihres Bezirks (Schulvsorstände, Gemeindevorsteher und
ehemalige Gutsbez,irke, soweit letztere das Sachsregister beson-
ders bestellt haben) zum Preise »von 0,50 RM je Stück abzu-
geben. DerBetrag ist bis zum 5. Februar d. J. an die land-

‚rötliche Bürokasse portofrei asbzuführen
Die Gemeindevorsteher, Schiulvorstände und die in Frage

kommenden fr. Gutsvorsteher ersuche ich, das Sachregister als-

bald bei dem zuständigen Amtsvorsteher abzuholen

L. I. 02

O e l s , den 1.5. Januar 1935.

Umsatzsteueranteile der Landgemeinden.

Ju Ausführung des Artikel II § 8 Nr. 6 des Gesetz-es über
dringende Finanzmaßnahmen vom 1.7. März 1934 Gesetz-samm-
lung Seite 155) war-en für das Rechnungsjahr 1934 neue Um-
satzsteuerverteilungsschslüssel aufzustellen, denen die Woshnsbevöl-
kernng nach der Bsolkszähslung von 1933 und dem Gebietsstande
vom 31. März 1934 sowie dise Zahl der bei dieser -V-olkszä«h-
lung in den einzelnen Gemeinden ermittelten Kinder unter
14 Jahren zugrunde zu leg-en ist. Die neu festgesetzten Schlüssel-
zahlen sind bereits in dem Kreisblatt vom 23. November 1934
Seit-e 143 zum Abdruck gebracht.
Die im abgelaufenen Teil des Rechnungsjahres bereits auss-

geschütteten Steuerauteile sind daher an die neu-en Umsatz-
steuerschlüsselzahlen anzugleichen. Dieser Zahlenansgsleich ist
wie folgt durchgeführt:

. Für die Gemeinden ist durch Verfielfachsung der neu-en
Schlüsselzashl mit einem Einheitssatz von 89,679 Rpf. ein neuer
Gesamtasnteil an der 1. bis 12. U«s.-Steuervertei«lung berechnet.
Von diesem ist der Gesamtbetrag abgezogen, der den« Gemein-

K. I.

 den aus der Umsatzsteuerverteilung 1934 bereits«zugeflossen ist,

bzw. aus der 11. und 12. Us. (11,711 + 2,281 Rps je Einheit
des alten Umsatzsteuerschlüssels) noch zusteht, nämlich der ab-
solute Betrag, der sich aus Lder Vervielfachung der alten
Schlüsselzahl mit der Snme der Einheitssätze für die 1. bis
1-2. Us. (100,361 Rpf.) ergibt. Aus der 13. bis .1.6. Umsatz-
steuerüberweisunig (13. bis 16· Us. für Oktober und November)
kommen zur Verteilung je Einheit des neuen- Umsatzsteuer-
schlüssels 10,463 + 7,905 + 10,461 + 4,974 =- 33,803 Rpf
Die Gemeinden haben somit aus der 1.. bis 16. Umsatzsteuer-
iiberweisunsg für 1.934 insgesamt 123,482 Rpsf je Einheit des
neuen Umsatzsteuerverteiluingsschlüssels zu erhalten. Der hier-
nach den Gemeinden noch zustehende Betrag gelangt durch die
Kreiskommnnalksasse zur Ausszahslung

Der Borsitzendc des Kreisausschusses.

Oels, den 18. Januar 1935.

Körperschaftssteueranteile der Gemeinden.

Aus der 9.———-11. Körperschaftssteuerüberweisung 1934 (9. bis
11. Kp. für Oktober bis Dezember) kommen zur Verteilung aus
jeden Rechnungsanteil 0,574 + 0,380 + 0,546 = 1,500 Rpf
Der Berechnung der durch die Kreiskommunalkasse zur Aus-

zahlung gelangendsen Beträge liegt der im Kreiskblatt vom
21. September 1934 auf Seit-e 113 abgedruckte Verteilungs-
schlüssel für 1934 zugrunde.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

K. VI. . Oel-Treu 24. Januar 1935.
Oeffentliche Aufforderung zur Abgabe der Steuererllärung für

die Gewerbestcuer nach dem Gewerbeertage für 1935.

I. Eine Steuerklärung ist abzugeben: «
1. Für alle gewerbesteuerpflichtigen unternehmen, Deren Ge-

werbeertrag im Kalenderjahr 1934 den Betrag von 6000 RM.
überstiegen bat: . «

2. ohne Rücksicht auf die Höh-e des Gewerbeertrages für alle ge-
werbesteuerpflichtigen Unternehmen, bei denen der Gewinn auf
Grundlage des Abschlusses der Bücher zu ermitteln ist;

K. I.



 

3. für alle gewerbesteuerpflichtigeu Unternehmen, für die vom
Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschusses eine Steuererkläss
rung besonders verlangt wird.

Die Steuererklärung ist von dem Inhaber des Betriebes abzu-
geben. - . »

II. Die hiernach zur Abgabe der Steuererklärung Verpflichteteu
werden aufgefordert, die Stenererkläruug unter Benutzung des für
sie vogeschriebenen Vordruckes

‑ «Muster Gew. 1 (für Einzelgewerbetreibendse, freie Berufe,
offene Handelsgesellschasten, Kommanditgesellschaften nnd Ge-
sellschaften, bei denen der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) des Gewerbebetriebes anzusehen ist, z. B. für
Reedereien und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts),
Muster Gew. 2 (für. juristische Personen),
Muster Gew. 4 (als Ein-lage zum Muster Gew. 1 oder 2 für
Unternehmen mit Betriebsstätten in verschiedenen Gemeinden)«

Hin der Zeit vom 1.. bis 15. Februar 1935 bei dem Vorsitzenden des
Gewerbesteuerausschussses, in dessen Bezirk sich die Leitung des Un-
ternehmens befindet, einzureichen Liegt der Ort der Leitung außer-
halb Preußens, so ist der Wohnsitz des bestellten Vertreters, hilfsweise
die preußische Betriebsstätte maßgebend, in der die höchste Lohn-
summe gezahlt ist.
. Vordrucke für die Steuererkläruug können frühestens vom 31. Ia-
uuar vom uuterzeichneteu Vorsitzenden des Gewerbesteuerausschusses
bezogen werden. Auch werden Vordrucke vom 31. Januar ab wäh-
rend der Dienststundien abgegeben. Die Steuererklärung ist schrift-
lich-« zweckmäßig eingeschrieben —— einzureichen oder mündlich dem
Vorsitzenden des Gewserbsesteuerausschusses gegenüber abzugeben.
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung ist vom Empfang

eines Vordruckes zur Steuererklärung nicht abhängig.
III. Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuerer-

klärung versäumt, kann ni·it«Geldstrafen zur Abgabe der Steuerer-
kläruug angehalten werden. Auch kann ihm ein Zuschlag bis zu
10 v.- H des festgesetzten Steuergrundbetirages auferlegt werden. ..

IV; Die Hinterziehung oder der Versuch einer Hinterziehung der
Gewerb-esteuer nach dem Ertrage wird bestraft. Auch· ein fahr-
lässiges Vergehen gegen die Stenergesetze (Steuergefährdung) wird
b-estr’ast. _ — · « -
Der Vorsitzende des Gewerbesteuerausschuffses für den Verau-

lagungsbezirk des Kreises Oels. «

Durchführung des Staatsjugendtages.

RdErl. d. RuPerJ. vom 21. 12. 1934.
vatungnuvais

Ich lhabe im Einvernehmen Init- dem Reichs- und Preuß.
Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung keine
Bedenken dagegen, daß die Gemeinden der Hi-tler-Iugend fiir
die- Durchführung des Staatsjugendtages Schmlräume (ein-
schließlich Hseizung un Beleuchtung) .unent-geltlich zur Verfü-
gung stellen, soweit die Gemeinde, wenn die Einrichtung des
Stasatssjugensdtages nicht getroffen wäre, die Schulräume ein-
schließlich Beleuchtung und Heizung für den Unterricht vor-
halten müßte.

L. IV. 02.

Veröffentlicht.

O e l s , den 118. Januar .1935.

Abschrift.
Der Regierungserident

I. 10. 105. 11;. / U. 6.

B r e s l a u, den 10. Januar 1935.

An die Herren Landräte und Oberbürgermeister.

Wie mir die Gauleitung der ÆDAP.11titteilt, ist von der
Hitlerjugend in den letzt-en Wochen eine grsoßizüsgigse Heimbe-
schaffungsaktion in die Weg-e geleitet worden« Hier-bei hat sich
die Notwendigkeit ergeben, in den einzelnen Gemeinden ge-
eignete Räumlichkeiten abz·umieten. Die Gaulieitung hat mich
gebeten, die Gemseinidenzur Förderung dieser Bestrebungen
durch Usebernahme des Mietzinses zu veranlassen Indem ich
von. dieser Anregung Kenntnis gebe, bemerke ich, daß nach dem
25;- August 1934 — I. 10. 105. St. -——- mitgeteilten Ministerial-
erlaß vsosm 18. 8. .1934 — IVa I 223 — im Rahmen des Haus-
haltsplanes die Hergabe vson Mitteln für die Hitlerjugend zu-
lässig ist; jedoch dürfen dies-e Mittel ihrer Höhe nach dem Durch-
chnitt der in den letzten 2 Jahren für diese Zwecke verwen-

en Mittel nicht übersteigen.

« L. I. 6283.

 

Die Herren Landräte ersuche ich, die Gemeinden nochmals
mit Weisung zu versehen.

gez. Dr. Kroll.

L. IV.„_43. · —.Oels, den 22. Januar 1965.

Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit allen Herren Ge-
meindevorstehern zur Kenntnis.
Ich ersuche Anträge der Hitlerjugsend auf Bewilligung von

Beihilfen wohlwollend zu behandeln. Die im Rechsnungsjahr
1933 der SA. gewährten Beihilfen sind unter die Etatmittel
für Ingendpflege zu rechnen.

I. V.: gez. Geckert.
 

L. U. O els, den 18. Januar 1935.

Auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten
zur Sicherung der Ernte und der landwirtschaftlichen Ent-
schuldung im Osthilsegebiet vom 17. November 1931 habe ich
über folgende Betriebe das Sicherungsverfahren aufgehoben:
 

Lfd.

Nr.

Des Betriebsinhabers
Bemerkten en

Stand und Wohnort ‘q
Name

 

1 Erich Krause Landwirt Dummer

   
L. I. 273. — O e l s, den 24. Januar 1935.

Die Magistrate nnd-die Herren Gemeindevorsteher des Krei-«
fes ersuche ich; mir bis zum 15. Februar “b. I. mitzuteilen,"·
welche Besitze im Bezirke un—gekörte, 3 Iahre und darüber-alte-
Hengste besitzen. Dabei ist die Zahl anzugeben Fehlanzeige ist
nicht erforderlich

—

 

O e l s, den 23. Januar 1935.

Freiwillige Feuerwehr Spahlitz.

Die Freiwillisge FeuerwehrlSpahlitz mit -««ihr""e«n-«1«Halbzügen
Würtemberg und Zucklau habe ich gemäß § 3 Absatz 2 des Ge-
setzes über das Feuerlöschswesen vom 15.12. 1933 als Hilfs-
origan der Feuerpolizeibehörde anerkannt. »Sie bildet somit eine
Schutzwehr im Sinne des § 113 Absatz 3 des RStGB.

__.....___...—.—.—-

L.I.6651.

L e l s, den 22. Januar 1935.

Freiwillige Feuerwehk Peuke.

Die Freiwillige Feuerwehr Peuke mit den ihr ange-
schlossenen Halbzsügen -S-ibyllenort, Domatschine nnd Lange-
wisese habe ich- gemsäß § 3 Absatz 2 des Gesetzes über das Feuer-«
löschiwsesen vsom 15. 12. 1933 als Hilfsorgan der Feu.erpolizei»-
behörde anerkannt. Sie bildet somit ein-e Schutzwehr im Sinne
des § 113 Abs. 3 des RStGB

 

O e l s, den 22.Ianuar 1935.—

Frei-willige Feuerwehr Miihlwitz

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlw itz mit den ihr sange-
schlsossenen Halbzükgsen Reeseswitz und Galbitz habe ich gemäß
§3 Absatz 2 ides Gesetzes über dass Feuerlöschswesen vom 15. 12.
1933 als Hilfsorgan der Feuerposlizeibsehörde anerkannt. Sie
Elktgzezsgtmit eine Schutzwehr im Sinne des § 113 Absatz 3 des

t .

L. I. 34().

 

—

L. I. 274. Oels, den 17. Ianuar 1935.

Behandlung aufgefunden-er Luftballone msit wissenschaftlichen
- Apparaten.

Zur Sicherung der Luft-fahrt und zu wissenschaftlichen Zwec-
ken werden von verschiedenen meteorolo ischen Instituten im
Deutschen Reich mittels Bialliosnen und Drachen Instrumente
ausgelassen, die die Temperatur und andere Wetter-elemente
selbständig auszeichnen Die Finder solcher Ballone oder Dra-
chen mit· Registrierinstrumenten werden ersucht, die an den-
selben befindlichen Anweisungen e nsa u zu sb« es olge n» In
diesen Anweisungen ist stets »die rahtanschsrift oder der Fern-
ruf des in Frage komm-enden Instituts enthalten. _..
Dem Finder werden die Unkosten für die Bensachrichtigung

erstattet. Bei richti- er Behandlung der Instrument-e, die genau
angegeben wird, erhält der Finder außerdem ein-e Belohnung



9

Die Balle-ne, Drachen sowie die mitgeführten Apparate sind
Staatseigenmm Bäswisllige Beschädigung oder Eutwendung
wird strasrechtlich verfolgt.
Es wird noch daraus hin-gewiesen daß im Rahmen der Ar-

beiten sder Internatisonalen Kommission der lErforschung der
freien Atmosphäre, an deren Spitze Geh. Regierungsrat Prof.
Dr. Hergesell·stieht, nicht nur deutsche, sondern auch ausländi-
fche Registrierballone mit oft wertvollen Instrumenten ausge-
lassen werden h
An diesem Aufstiegssbetriseb beteiligen sich alle Kulturstaatiem

irgendwelche Sonderinteressen eines Staates haben mit diesen
Unternehmungen nichts zu tun, weil alle Staaten über die
meteorologischen Verhältnisse durch die internationale Arbeit
genügend Bescheid wissen. Das Wiederaufsinden der Registrier-
hallen—e ist für die Arbeiten der Internationalen Kommission
besonders wertvoll. ‚

Ich ersuche die Lrtsbehördenum«Bekanntmachung in orts-
üblicher Weise "

L e l. s , den 23. Januar 1935.

Erhaltung und- Schonung des Heimatbildes.

Der Schlesische Bund für Heimatschutz e. V. in Breslau,
Lenanstraße 2, hat mir ein Lichtbild von derzevangelischen

L. l. 358.  

Kirche in Zessel zugehen lassen, aus dem ersichtlich ist, welch
schwere Schädigung der Architektur und Landschastsbild durch
einen Doppelmast der Ueberlandleitrmg erfahren hat. Durch
eine weitere Zurücksetzun hätte die Nähe vom Wege und die
Ueberschreitung des Bli es auf die Kirchhsofsspsorte durchaus
vermieden werden können ·

Ich nehme aus diesem Fall Veranlassung, idie Ortspolizei-
und Orts-behörden iwie auch die kirchlichen Behörden des Krei-
ses zu ersuchen den Schlesischen Bund für Heimatschutz in
Breslau in seinen Bestrebungen die sich um Erhaltung und
Schonung gerade des schlich-ten Heimsatbisldes bemühen nach
Möglichkeit zu unterstützen Fälle wie in Zessel dürfen nicht
mehr vorkommen Der Bund für Heimatschutz in Breslau,
Lenanstraße 2, ist auf Ersuchen bereit, beratend einzutreten

 

L. 1.05. O els, den 23. Januar 1935.

Sammlung.

Der Reichs- und Preußische Minister des- Innern hat dem
Reichssverband zur Unterstützung Deutscher Veteranen e. V.
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs die Genehmigung er-
teilt, den Bildkalender 1935 »Unser Hindenbu « zum Ver-
kaufspreise von 1,80 RM. innerhalb ldes gsanzenvgieichsgebietes
bis zum 1. April 1935 zu vertreiben .

Der Landrat.. a V«
S ch u l z , Kreisoberinspektor

Bekanntmachungen

. » St r o n n, den 1.6. Ianuar 1935. "

Der Rotlauf unter ldem Schweinebestande des Landwirts
Karl H e nts chsel in Gimmel ist erloschen, Sperrmasznahimen
sind aufgehoben - - · s- . - ‑ -
Die Schsweineseuche bei dem Bauer Wilhelm Tietze in

Stronn ist erloschen, Sperrmaßnahmen sind-aufgehoben

Der Amtsvorstseher-Stellvertreter.
I- e f Ch k e. -

‘ V·"i""««e [g n‘t'h, den 2’2. Januar 19r35.
Der Rostlauf unter dem«··S;chweinebestsande sdessBauersErich

Schwartz in Vielguth ist erloschen Die Desinfektion ist
durchgeführt Die Stallsperre wirdaufgehoben

Der Amtsvorsteher.

S d) i f o-.r.

K- u ne r s do r f, den 22. Januar 1935.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestanide des Siedlers
August H osfm a n n in Kunersdorf, Kreis Qe«ls, ist erloschen

 

Die angeordnet-e Desinsektison ist« durchgeführt und wird die-
Sperre daher hiermit aufgehoben » _

« Der Amtsvorsteher.  

anderer Behörden

Breslau-Krieteru, 22. Januar 1935.

Wetterbericht des Reichswsetterdienstes.

- Ausgabeort Bresilau-Krietern.

Aus-gegeben am 22. Januar 1935.

«(Nachdruck auch mit Quellenangabe verboten)

Die winterliche Witterung hielt in Schlesien über die Mo-
natsmitte fast unverändert an. Mildere Luftmsassen subpolaren
Ursprungs, die von Nordwesten eindrangen gaben allgemein
zu Schneefällen Anlaß, und die Temperatur-en stiegen an, ohne
daß jedoch durchgreifendes Tau-weiter eintrat. Am Ende der
vergangenen Woche kam es bei Auf-heiterng besonders im
Osten Schlesienszu kräftiger Frsostverschärfung Aus »dem In-
dustriegebiet wurden Tiefsttempersaturen um minus 20 Grad
gemeldet '_ - «

In der Woche vom 20. zum 26. 1. kommt es zunächst tu
einem erneuten Vosrdringen der mildesren susbpolaren Lu -
massen, wobei in tieferen Lagen tagsüber leichtes Dauwetter
eintritt; in höheren Lasgen wird es zwar auch zu F-ro«stmilderu.sng
kommen, jedoch sind weitere Neuschneefälle zu erwarten In
der zweiten Wochenhälfte ist mit einem Einbruch arktischer
Kaltluftmassen von Norden her zu- rechnen Eine neue Kälte-
periode Ewird damit eingeleitet, die sich besonders gegen Mo-
natsende und zu Februsarbeginn durchsehen wird.



 

Anzeigen - Aufnahme
in Einkünften aller Akt

ist ltetg genehmigunqguilitlltigl
Das Gesetz über Wirtfchastswerbung vom 1:2. September 1933 fcheint
noch weiten Kreisen unbekannt zu fein, insbesondere die in diefem Geer
getroffene Maßnahme, wonach es nicht jedem gestattet ifi, nach Belieben
Anzeigenorgane zu schaffen und dafür Anzeigen zu werben. Eine solche
Untenntnis kann fchwere Folgen für den Herausgeber einer Druckschrtft
wie auch für den Jnserenten haben.

Wir weisen daher nochmals darauf hin, daß auf Grund der 2. Bekannt-
machung des Werberates der deutschen Wirtschaft die Werbung durch
sllnaeigen in Druckschriften grundsätzlich genehmigungspflichtig ift. Nur
für laufend erscheinende Druckschriftem welche bereits im Oktober 1933
planmäßig erschienen, ist die Genehmigung allgemein erteilt. Das gleiche
gilt siir Druckschriften mit mehr als einmonatigen Erscheinungsfriften, welche
in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Oktober 1933 planmäßig erschienen sind.

Für alle anderen Druckschriften, in welche Anzeigen aufgenommen
werden sollen, ist vor Erscheinen die Genehmigung vom Werbe-
rat der deutschen Wirtschaft, Berlin W 8, Taubenstr., einzuholen.

Vor allem gilt dies für Programme, Festbiicher, Wandfahrpläne, Fern-
sprechverzeichnisse, Adreßbücher, Tischkarten usw« die mit Anzeigen aus-
gestattet werden sollen. Es wird dringend davor gewarnt, ohne Ge-
nehmigung des Werberates mit der Anzeigenwerbung für solche Druckschriften
zu beginnen «und ebenso empfehlen wir allen Jnserenten, vor Aufgabe
von Anzeigen sich die Genehmigung des Werberates porzeigen zu laffen.
Dies ist um so dringender erforderlich, als der Werberat im" allgemeinen
die Genehmigung zur Anzeigenwerbung in Festbüchern, Programmen,
Prospekten usw. nicht erteilt.

 

—— „w... „.___....._....-...—__.—.

Sizeranswortlich {Sie}; Icgtteii: RreiS-ober-infpeitor QIWIfteb
Schulz; für Anzeigem Gustav Schulz, beide in Oels..
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